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Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten nach EU Datenschutz-Grundverordnung 

Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten nach EU Datenschutz-
Grundverordnung (AV-Vertrag) 

Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten 

zwischen  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(im Folgenden Auftraggeber genannt)  

und 

Holger von Berg 
Fichtenstr. 12A 
76287 Rheinstetten 

(im Folgenden Auftragnehmer genannt) 

 

 

1 Einleitung, Geltungsbereich, Definitionen 

(1) Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und -nehmer (im Folgenden 
"Parteien" genannt) im Rahmen einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag.  

 

2 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung 

2.1 Gegenstand 

Der Auftragnehmer übernimmt folgende Verarbeitungen:  

• siehe getätigte Formular-Eingaben 

2.2 Dauer  

Die Verarbeitung beginnt am und erfolgt auf unbestimmte Zeit bis zur Kündigung dieses Vertrags 
durch eine Partei.  
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3 Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 

3.1 Art und Zweck der Verarbeitung 

Die Verarbeitung ist folgender Art: Erhebung, Erfassung und Speicherung 

Die Verarbeitung dient folgendem Zweck: Kontaktaufnahme zum Auftragnehmer, Anbahnung und 
Pflege einer Geschäftsbeziehung 

3.2 Art der Daten 

Es werden folgende Daten verarbeitet:  

• siehe getätigte Datenübergaben  

3.2.1 Kategorien der betroffenen Personen 

Von der Verarbeitung betroffen sind:  

• siehe getätigte Datenübergaben  

 

4 Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich wie vertraglich 
vereinbart oder wie vom Auftraggeber angewiesen, es sei denn, der Auftragnehmer ist gesetzlich zu 
einer bestimmten Verarbeitung verpflichtet. Sofern solche Verpflichtungen für ihn bestehen, teilt der 
Auftragnehmer diese dem Auftraggeber vor der Verarbeitung mit, es sei denn, die Mitteilung ist ihm 
gesetzlich verboten. 

(2) Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen, allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften bekannt sind. Er beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung.  

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung die Vertraulichkeit zu wahren.  

 

5 Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die im Anhang 1 beschriebenen Datensicherheitsmaßnahmen dienen als Richtlinien. 

(2) Die Datensicherheitsmaßnahmen können der technischen und organisatorischen 
Weiterentwicklung entsprechend angepasst werden. 

(3) Soweit die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des Auftraggebers nicht oder 
nicht mehr genügen, benachrichtigt der Auftragnehmer den Auftraggeber.  

(4) Kopien oder Duplikate werden im Rahmen technisch notwendiger Vervielfältigungen erstellt, 
soweit eine Beeinträchtigung des hier vereinbarten Datenschutzniveaus ausgeschlossen ist.  

(5) Dedizierte Datenträger, die vom Auftraggeber stammen bzw. für den Auftraggeber genutzt 
werden, werden besonders gekennzeichnet und unterliegen der laufenden Verwaltung. 



Seite 3 von 6 
 

 

6 Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Im Rahmen des Auftrags verarbeitete Daten, wird der Auftragnehmer nach Weisung des 
Auftraggebers oder Kenntnis von Sachverhalten berichtigen, löschen oder sperren.  

 

7 Unterauftragsverhältnisse 

(1) Die Beauftragung von Subunternehmern ist zugelassen.  

(2) Die Zustimmung ist möglich, wenn der Subunternehmer vertraglich Datenschutzpflichten 
unterliegt, die den in diesem Vertrag vereinbarten vergleichbar sind. 

(3) Die Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Subunternehmers sind eindeutig 
voneinander abzugrenzen.  

(4) Der Auftragnehmer wählt den Subunternehmer unter besonderer Berücksichtigung der Eignung 
der vom Subunternehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig 
aus.  

 

8 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

(1) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der beauftragten Verarbeitung sowie für die Wahrung der 
Rechte von Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich.  

(2) Der Auftraggeber erteilt alle Aufträge, Teilaufträge oder Weisungen dokumentiert. In Eilfällen 
können Weisungen mündlich erteilt werden. Solche Weisungen wird der Auftraggeber unverzüglich 
dokumentiert bestätigen.  

(3) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder 
Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt.  

 

9 Weisungen 

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer benennen die zur Erteilung und Annahme von Weisungen 
ausschließlich befugten Personen in Anlage 3.  

(2) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine 
vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange 
auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.  
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10 Beendigung des Auftrags 

(1) Bei Beendigung des Auftragsverhältnisses oder jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers hat der 
Auftragnehmer die im Auftrag verarbeiteten Daten an den Auftraggeber zu übergeben. 

(2) Der Auftragnehmer ist angehalten, die Rückgabe auch bei Subunternehmern zu verlangen.  

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind 
durch den Auftragnehmer den jeweiligen Aufbewahrungsfristen entsprechend auch über das 
Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung dem Auftraggeber bei 
Vertragsende übergeben.  

 

11 Vergütung 

Eine gesonderte Vergütung oder Kostenerstattung im Rahmen dieses Vertrages erfolgt nicht.  

 

12 Haftung 

(1) Für den Ersatz von Schäden, die eine Person wegen einer unzulässigen oder unrichtigen 
Datenverarbeitung im Rahmen des Auftragsverhältnisses erleidet, ist eine Haftung des 
Auftragnehmers ausgeschlossen.  

(2) Der Auftraggeber trägt die Beweislast dafür, dass ein Schaden nicht Folge eines von ihm zu 
vertretenden Umstandes ist, soweit die relevanten Daten von ihm unter dieser Vereinbarung 
verarbeitet wurden. Solange dieser Beweis nicht erbracht wurde, stellt der Auftraggeber den 
Auftragnehmer auf erste Anforderung von allen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der 
Auftragsverarbeitung gegen den Auftragnehmer erhoben werden. Unter diesen Voraussetzungen 
ersetzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer ebenfalls sämtliche entstandenen Kosten der 
Rechtsverteidigung.  

(3) Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für Schäden, die der Auftraggeber, seine Mitarbeiter 
bzw. die von ihm mit der Vertragsdurchführung Beauftragten oder die von ihm eingesetzten 
Subdienstleister im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten vertraglichen Leistung 
schuldhaft verursachen.  

 

13 Vertragsstrafe 

(1) Eine Vertragsstrafe ist ausgeschlossen. 
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14 Sonderkündigungsrecht 

(1) Der Auftraggeber kann diese Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen 
("außerordentliche Kündigung"), wenn ein schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen 
Datenschutzvorschriften vorliegt. 

(2) Ein schwerwiegender Verstoß liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer die in dieser 
Vereinbarung bestimmten Pflichten, insbesondere die vereinbarten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen in erheblichem Maße nicht erfüllt.  

(3) Bei unerheblichen Verstößen setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist 
zur Abhilfe. Erfolgt die Abhilfe nicht rechtzeitig, so ist der Auftraggeber zur außerordentlichen 
Kündigung wie in diesem Abschnitt beschrieben berechtigt.  

 

15 Sonstiges 

(1) Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse 
von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen der jeweils anderen Partei auch über 
die Beendigung des Vertrages vertraulich zu behandeln. Bestehen Zweifel, ob eine Information der 
Geheimhaltungspflicht unterliegt, ist sie bis zur schriftlichen Freigabe durch die andere Partei als 
vertraulich zu behandeln.  

(2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich.  

(3) Auf die Einrede des Zurückbehaltungsrechts i. S. v. § 273 BGB wird hinsichtlich der im Auftrag 
verarbeiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausdrücklich hingewiesen.  

(4) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 
Vereinbarung im Übrigen nicht.  

 

Anlage 1 - technische und organisatorische Maßnahmen 

Im Folgenden werden die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung von 
Datenschutz und Datensicherheit festgelegt, die der Auftragnehmer einzurichten und laufend 
aufrecht zu erhalten hat. Ziel ist die Gewährleistung insbesondere der Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit der im Auftrag verarbeiteten Informationen.  

 

Für die Vernichtung gem. DIN 66399 gilt Schutzklasse 1 Sicherheitsstufe 3. 

 

1. Organisation der Informationssicherheit 

2. Personalsicherheit 

3. Verwaltung der Werte 
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Anlage 2 - Zugelassene Subdienstleister 

In der EU niedergelassene Anbieter Informationstechnologischer Dienstleistungen 

 

Anlage 3 - Weisungsberechtige Personen 

Folgende Personen sind zur Erteilung und Entgegennahme von Weisungen befugt:  

siehe vom Auftraggeber getätigte Formular-Eingaben 

siehe Angaben im Impressum 

 

 

 

_______________________________  ___________________________ 

Auftraggeber     Auftragnehmer 

 

 

Ort/Datum: ________________________________________________________ 


